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Betr.: Vortrag von Verlusten einer inländischen KG mit deutschem 

Kommanditisten (EAS 2562) 

Ein in Deutschland ansässiger Kommanditist einer österreichischen KG hat auf Grund des im 

Gleichklang mit den EU-Diskriminierungsverboten (EAS 2345) ausgelegten 

Diskriminierungsverbot des Artikels 24 DBA-Deutschland Anrecht, dass Zuweisungen von 

Verlusten, die die österreichische KG ab 1998 erlitten hat, mit KG-Gewinnanteilen folgender 

Jahre verrechnet werden, sofern hierdurch die Verluste nicht doppelt verwertet werden. Es 

liegt keine Doppelverwertung vor, wenn die Österreich-Verluste im Rahmen des negativen 

Progressionsvorbehaltes in Deutschland berücksichtigt worden sind, dies aber zu keiner 

wesentlichen Verminderung der Steuerbelastung der übrigen Einkünfte in Deutschland geführt 

hat (EAS 2034). 

5. Jänner 2005 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

 


